
 
Hummeln, Hornissen und Wespen 

 
 
Sommerzeit – Wespenzeit 
Wie in jedem Jahr wird bei Gemeindeverwaltung, Feuerwehr oder Polizei mit Beginn 
des Sommers wiederholt wegen der Beseitigung von Wespennestern angefragt. 
Mancher Mitbürger stellt ein Solches an seinem Haus fest und will es schnellstens 
wieder loswerden. Hierzu muss man wissen, dass Wespen unter Artenschutz stehen 
und deshalb grundsätzlich nicht getötet werden dürfen. 
Nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist es u.a. verboten, wildlebende Tiere mutwillig 
zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten 
und deren Lebensstätten zu beeinträchtigen oder gar zu zerstören. 
 
Auch Wespen unterliegen dem Schutz des Gesetzes, d.h. auch diese Tiere dürfen 
nicht einfach getötet werden.  
 
Hummeln und Hornissen sind vom Aussterben bedroht. Deswegen sind sie und 
ihre Nist-. Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten vom Gesetzgeber her besonders 
geschützt.  
 
Ein Verstoß ist kein Kavaliersdelikt. Unter bestimmten Voraussetzungen wird ein 
Vergehen sogar strafrechtlich verfolgt.  
  
Damit ein gedeihliches Miteinander zwischen Mensch und Tier möglich ist, besteht 
aber die Möglichkeit, dass die untere Naturschutzbehörde eine Befreiung erteilt.  
  
Hilfe bei dem Vorkommen von Wespen, Hummeln und Hornissen im Bereich des 
Landkreises Main-Spessart bietet ein Stamm von sachkundigen Beratern an, 
welche vor Ort eine Beratung von Betroffenen vornehmen können. Sie wurden 
speziell geschult und sind von der Naturschutzbehörde auch ermächtigt unter 
gewissen Voraussetzungen ganze Völker umzusiedeln.  
 
Bitte beachten Sie, dass die sachkundigen Berater diese Tätigkeiten i.d.R. 
ehrenamtlich, also in ihrer Freizeit, durchführen. Ihnen entstehen hierfür auch 
Kosten. Es ist daher nur gerecht, wenn sie eine Kostendeckung ihrer entstandenen 
Aufwendungen in Rechnung stellen.  
 
Hier die aktuelle Liste aller sachkundigen Berater: 
 
Siehe Anlage 
 
Bei Problemen können Sie sich entweder direkt an einen der Berater oder an die 
Naturschutzbehörde des Landratsamtes Main-Spessart, Tel.: 09353/793 343, 
wenden. 
 
Weitere Hilfe bietet zudem die Broschüre „Hornissen und Wespen - 
Wissenswertes und nützliche Tipps“, welche bei jeder Gemeindeverwaltung oder 
im Landratsamt kostenlos ausliegt. 
Die Broschüre kann zudem im Internet unter www.Main-Spessart.de mit den 
Stichworten „Wespen“ bzw. „Hornissen“ abgerufen werden. 
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